
Am Gericht

Marschieren bis zum 
Zusammenbruch
Er war ein hoch motivierter, sportlicher Rekrut einer Elite-
einheit. Doch beim ersten Marsch kollabierte der 19-Jährige – 
und überlebte nur mit viel Glück. Sechs Jahre später müssen 
sich drei Vorgesetzte vor dem Militärgericht verantworten.
Von Brigitte Hürlimann, 06.12.2023

«Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Miliz-
prinzip organisiert», heisst es in der Bundesverfassung. Und weiter: «Jeder 
Schweizer ist verpFichtet, Militärdienst zu leisten. Das Gesetz sieht einen 
zivilen Ersatzdienst vor. Wür Schweizerinnen ist der Militärdienst freiwil-
lig.»

Mit anderen jorten: jer als Punger Mann in die Rekrutenschule einrückt, 
erfüllt eine vom Staat auferlegte öFicht. Umso mehr muss sich dieser Staat 
darum bemühen, dass die MilitärangehÜrigen keinen Schaden erleiden-
 – schliesslich geht es um eine Ausbildung und um ;bungen in Wriedens-
zeiten. Walls es zu Schädigungen kommt, haben BetroZene oder AngehÜrige 
Anspruch auf eine «angemessene Unterstützung des Bundes»I auch das ist 
in der Verfassung geregelt.

Schwere Kwischenfälle in den Rekrutenschulen führen stets zu Betrof-
fenheit und Anteilnahme in der BevÜlkerung. 2m September dieses Jah-
res starb ein Punger Mann im 0anton St. Gallen bei einem «sportlichen 
öatrouillenmarsch», T3T3 ein Rekrut in der Grenadierschule von 2sone. 
jeitere Lodesfälle ereigneten sich T31T im 0anton jaadt, T339 im Lessin 
oder T337 im zürcherischen Birmensdorf, wo ein Punger Mann bei einem 
1T-Minuten-Yauf zusammenbrach. Bei den meisten dieser Vorfälle geht die 
MilitärPustiz von vorbestehenden gesundheitlichen öroblemen aus.

Am 7. August T31( absolvierte Oiannis Bänziger im 0anton Aargau seinen 
ersten Marsch in der Militärpolizeigrenadier-Schule – und kollabierte. Dass 
er überlebte, war reines Glück. Mehr als sechs Jahre nach dem Vorfall tri) 
er in Aarau vor dem Militärgericht auf drei Vorgesetzte, die ihm damals 
nicht erlaubt haben, den Marsch abzubrechen.

Ort: Militärgericht T Nzu Gast am 8bergericht des 0antons Aargau6, Aarau
Zeit: 7. 5ovember T3T7, y Uhr
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Fall-Nr.: MJ 1(.331CHT
Thema: fahrlässige 0Ürperverletzung

Vier Männer in Uniform warten im Woxer auf den Beginn der Verhandlung, 
Fankiert von ihren Anwälten – den einzigen örozessteilnehmern in Kivil. 
Drei der Uniformierten sind als Angeklagte aufgeboten worden, der vierte 
wird als örivatkläger und Geschädigter Rede und Antwort stehen müssen.

Der örivatkläger und die Angeklagten gehen sich tunlichst aus dem jeg.

Allen ist die Anspannung anzusehen.

Es geht um viel. Wür alle.

Soldat Oiannis Bänziger, heute TC Jahre alt, Architekturstudent aus Ähur 
und seit Peher leidenscha4licher Sportler, wird vor dem fünqÜpÖgen 
Gerichtsgremium einmal mehr ausführlich schildern müssen, was damals, 
am 7. August T31(, im aargauischen Erlinsbach geschah. Es war ein hoch-
sommerlicher itzetag, den die Rekruten der Militärpolizeigrenadiere auf 
dem Schiessplatz verbrachten, um dann in den frühen Abendstunden auf 
einen 1H-0ilometer-Marsch aufzubrechen: bei immer noch über 73 Grad 
Äelsius am Schatten, im kompletten Larnanzug, mit Schirmmütze und 
0ampfrucksack.

«Vor dem Marsch wurden keine Lenüerleichterungen befohlen oder er-
laubt», heisst es in den Anklageschri4en.

Die Rekruten marschierten los, und weil der stellvertretende 0omman-
dant einen «5avigationsfehler» machte, ging es an praller Sonne rasch steil 
bergauf. Dem damals 19-Pährigen Bänziger wurde es schwindlig. 5ach etwa 
zwanzig Minuten begann er zu torkeln und konnte kaum mehr gehen. 
0napp scha)e er es noch zum ersten KwischenverpFegungshalt, und auch 
das nur, weil er sich am Rucksack des vor ihm gehenden 0ameraden fest-
halten konnte.

2n der Strafuntersuchung werden Rekruten später aussagen, Bänziger habe 
wie ein Kombie ausgesehenI bleich, mit erweiterten öupillen. 8der wie ein 
Bo er, kurz vor dem 0. o.

Am öausenplatz angekommen, legte sich der 19-Jährige vÜllig entkrä4et auf 
den Boden und sagte, es gehe Petzt wirklich nicht mehr.

Doch die Vorgesetzten nahmen weder sein Wlehen noch seinen Kustand 
ernst. Rekrut Bänziger wurde zuvorderst an die Marschkolonne geführt, 
mit dem Befehl, weiterzulaufen. Kwei 0ameraden stützten den Schwan-
kenden, der nicht mehr in der Yage war, allein zu gehen. jenige Minu-
ten später kollabierte der topsportliche, durchtrainierte Punge Mann. Und 
wachte vier Lage später in der 2ntensivstation des 0antonsspitals Aarau 
wieder auf. Mit unzähligen Schläuchen im 0Ürper.

Die rzte diagnostizierten einen anstrengungsbedingten itzschlag, der zu 
einem Multiorganversagen geführt hatte. Der Rekrut schwebte in Yebens-
gefahr.

In der Kaserne wäre er gestorben
Dass er noch rechtzeitig ins Spital eingeliefert wurde, an Penem August-
tag T31(, war reiner Kufall. Die Vorgesetzten wollten ihn eigentlich zurück 
in die 0aserne transportieren lassenI nach telefonischer Absprache mit der 
zuständigen Militärärztin. jie sie den Bewusstlosen auf einer Bahre durch 
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den jald trugen, begegnete ihnen ein spazierendes öaarI «Kivilisten», wie 
man sie am Strafprozess nennen wird. Die Wrau war medizinisch geschult 
und erfasste den Ernst der Yage sofort.

Sie drängte die Soldaten dazu, eine Ambulanz zu rufen und den 0ameraden 
ohne weitere VerzÜgerung ins Spital einliefern zu lassen.

järe Oiannis Bänziger wie vorgesehen in die 0aserne gebracht worden, er 
wäre heute mit grosser jahrscheinlichkeit nicht mehr am Yeben.

Durch seinen Anwalt, Ale ander 0ernen, lässt der Soldat am Militärge-
richt T in Aarau die Bestrafung der drei Vorgesetzten wegen fahrlässiger 
0Ürperverletzung verlangen – so, wie es auch Auditor Matthias ugelshofer 
in seiner Anklageschri4 fordert. ugelshofer beantragt bedingte Geldstra-
fen für die 0aderangehÜrigen. Alle hätten SorgfaltspFichten verletzt, «eine 
speziÖsche und unnÜtige Gefahr geschaZen, die sich verwirklicht hat». Die 
8 ziere und Untero ziere, so der Auditor, hätten den schlechten Kustand 
des Rekruten erkennen und rechtzeitig handeln müssen.

Stehen die Falschen vor Gericht?
Das sehen die drei Angeklagten anders. Sie kämpfen um einen Wreispruch 
und beteuern, als medizinische Yaien hätten sie nicht mit einem derart 
schlimmen Verlauf gerechnet. Die Vorgesetzten gingen von einer mentalen 
Schwäche des Rekruten aus, die mit Motivation und gutem Kureden über-
wunden werden kÜnne. Ausserdem habe es sich um eine Elite-Rekruten-
schule gehandelt, um kün4ige Militärpolizeigrenadiere, von denen sport-
liche Üchstleistungen verlangt werden kÜnnten.

Es sei nicht ungewÜhnlich, dass man die Pungen Männer an die Yeistungs-
grenze bringe oder dazu, den «inneren Schweinehund» zu überwinden.

Alle drei sagen vor Gericht aus, sie hätten damals nicht die 0ompetenz ge-
habt, Rekrut Bänziger zu erlauben, den Marsch abzubrechen. Diese Ver-
antwortung sei bei anderen gelegen – bei 8 zieren, die nie in die Straf-
untersuchung miteinbezogen wurden. Es seien die Walschen, die sich vor 
Gericht verantworten müssten, so der Lenor.

Einer der Verteidiger, Ähristoph Kimmerli, spricht von einer «missglück-
ten ;bung»I einem Marsch, der in dieser Art und jeise «nie hätte statt-
Önden dürfen». Die Verantwortlichkeiten und die Wührungsstruktur sei-
en unklar gewesen, der ;bungsbefehl «komplett unbrauchbar». Kimmerli 
betont: «Bei dieser itze marschiert man nicht, schon gar nicht in diesem 
Lenü. Es war der erste Marsch für die Rekruten, und es war nicht einmal 
sichergestellt, dass alle genügend jasser bei sich haben.»

Drei einstimmige Entscheide – und Tadel
Am Strafprozess – auch in der MilitärPustiz – gebührt den Angeklagten das 
letzte jort, bevor sich das Gericht zur geheimen Urteilsberatung zurück-
zieht. Die drei Uniformierten auf der Anklagebank haben nicht mehr viel 
anzufügen. Es sei bedauerlich und tragisch, was geschehen sei, es tue ihnen 
leid, sie hätten nie gedacht, dass so etwas passieren kÜnne, es handle sich 
um eine unglückliche Verknüpfung von Ereignissen.

Verantwortung übernehmen will keiner der drei 0aderleute. Auch beim 
Schlusswort nicht.
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Das Militärgericht T braucht nicht lange für seine Beratung und erÜZnet in 
den frühen Abendstunden sein Urteil. Der Entscheid sei einstimmig gefal-
len, erwähnt Gerichtspräsident 0enad Melunovic gleich zu Beginn.

Alle Angeklagten werden freigesprochen.

0einer der dreien, so Melunovic, habe die 0ompetenz gehabt, Rekrut Bän-
ziger den Abbruch des Marsches zu erlauben. Diese Verantwortung sei bei 
anderen gelegen, die nicht vor Gericht stünden. Alle Angeklagten hätten 
ausserdem nicht erkennen kÜnnen oder müssen, wie schlecht es um den 
Rekruten stehe.

Lrotz der Wreisprüche spart 0enad Melunovic nicht mit Ladel an die 0ader-
leute. Der eine habe sich als «Yokalmatador» aufgeführt und «faktisch Ver-
antwortung» übernommen, obwohl das nicht seine Rolle gewesen sei. Der 
andere wiederum sei als Berufsmilitär am Marsch mit dabei gewesen und 
hätte seine ;berwachungsfunktion besser ausüben müssen. Der Dritte im 
Bunde, der damalige Kugführer, sei Pung und unerfahren gewesen und habe 
einfach die Befehle der Üherrangigen ausgeführt.

Doch all diese 0ritik, so der Gerichtspräsident, führe nicht zu einem straf-
rechtlich relevanten Vorwurf.

Draussen ist es dunkel geworden. Drei erleichterte Uniformierte verlas-
sen mit ihren Verteidigern das Gericht. Oiannis Bänziger fährt zurück nach 
Ähur.

«Niemand ist schuld. Das »nde ich schwierig
Er sei nach diesem langen örozesstag noch in die Sporthalle gegangen, an 
die 0letterwand, wird er drei jochen später im Gespräch mit der Repu-
blik erzählen. Und: 5ein, er sei nicht glücklich gewesen, nach der Urteils-
verkündung. «2ch habe nur knapp überlebt, nicht zuletzt dank der zufäl-
ligen Begegnung mit einer medizinisch geschulten Spaziergängerin. Das 
wird einfach so hingenommen. 5iemand ist schuld daran, was mit mir pas-
siert ist.»

Bänziger hat nach dem 0ollaps und nach seiner Genesung die Rekruten-
schule bei den Militärpolizeigrenadieren beendet. Gut drei jochen später 
stand er wieder bei den 0ameraden – die überglücklich gewesen seien, dass 
er noch lebe.

«Die ersten paar jochen zurück in der RS ging es mir ziemlich schlecht, der 
0reislauf machte noch nicht richtig mit, ich musste mich schonen.» Spä-
ter habe er wieder alles mitgemacht, das sei ihm wichtig gewesen. Bänzi-
ger absolvierte zwei weitere Märsche, TH und H3 0ilometer lang: «Das war 
eine Ähallenge. Aber ich habe es gescha). Andere mussten abbrechen. 2ch 
wollte mir beweisen, dass es beim ersten Marsch wirklich nicht an der 0on-
dition lag, nicht am fehlenden jillen und nicht an der Motivation, wie es 
die Vorgesetzten vermutet hatten.»

öersÜnlich habe er nichts gegen die drei 0aderleute, die in Aarau freige-
sprochen wurden. Auch wenn er diesen Ausgang des Verfahrens schwierig 
Önde.

Oiannis Bänziger hat die Armee darum ersucht, ihm die 0rankheitstage 
an den Militärdienst anzurechnen – es geht um drei jochen, also um ei-
nen jiederholungskurs mehr oder weniger. Am ersten Dezember tri) die 
Antwort von Brigadier Markus Rihs ein. Er müsse leider mitteilen, dass 
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dem Antrag auf Diensttagekorrektur nicht entsprochen werden kÜnne. Der 
Rekrut sei damals ärztlich aus dem Militärdienst entlassen worden, habe 
vom . August T31( bis und mit T9. August T31( keinen militärischen 
Ausbildungsdienst mehr geleistet.

«Die 5ichtanrechenbarkeit der nicht geleisteten Diensttage ist keineswegs 
zu Unrecht erfolgt, sondern logische 0onse uenz», heisst es im Schrei-
ben des Brigadiers. Wür eine Diensttagegutschri4 im Umfang eines jieder-
holungskurses bestehe keine Rechtsgrundlage.

Bleibt die Wrage, wie viel Entschädigung und Genugtuung Bänziger für den 
«Schaden» zugesprochen wird, den er im Militärdienst erlitten hat – gemäss 
Bundesverfassung steht ihm Pa eine «angemessene Unterstützung» zu. Die-
se Abklärungen seien noch bei der Militärversicherung hängig, teilt sein 
Anwalt mit.

Und vom 8berauditorat tri) die 5achricht ein, Auditor ugelshofer habe 
gegen die Aarauer Wreisprüche «vollumfänglich Appellation erklärt».

Gut mÜglich also, dass in Sachen Rekrut Bänziger das letzte jort noch 
nicht gesprochen ist.

«2ch habe überlebt, ohne bleibende Schäden», sagt der Architekturstudent 
bei einem 0aZee in der Ähurer Altstadt. «Doch am e akt gleichen Lag, am 
7. August T31(, ist in sterreich ein gleichaltriger Rekrut bei einem it-
zemarsch zusammengebrochen. Er hat nicht überlebt, weil ihn die Vorge-
setzten zum jeitergehen zwangen. Solche Vorkommnisse darf es einfach 
nicht geben.»

Der Wall des verstorbenen 19-Pährigen Rekruten aus sterreich ist inzwi-
schen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strass-
burg hängig. Die verantwortlichen 8 ziere waren weder strafrechtlich 
noch innerhalb des Militärs disziplinarrechtlich belangt worden. Das ak-
zeptieren die AngehÜrigen des Verstorbenen nicht.

Illustration: Till Lauer
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